
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung 
 
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären wieder an, den von der 
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.  
 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie den Stimmrechtsvertreter der 
PVA TePla AG mit der Ausübung der Stimmrechte beauftragen wollen. 
 

1. Fordern Sie bei Ihrer Depotbank die Eintrittskarte(n), die auf Ihren Namen 
ausgestellt ist (sind), für die Hauptversammlung der PVA TePla AG an. 
 

2. Erteilen Sie dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Vollmacht und geben 
Sie Weisungen zu allen Punkten der Tagesordnung. 
Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, entsprechend Ihren Weisungen 
abzustimmen. 
Die Vollmachten und Weisungen sind schriftlich zu erteilen. Sie können dazu 
das Formular „Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter“ 
verwenden, das Sie bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Anschrift 
anfordern können. Das Formular steht außerdem zum Download bereit. 
 

Formular-Weisung-Vollmacht.pdf 
 
3. Schicken Sie Ihre Eintrittskarte(n) zusammen mit der Vollmacht und Weisung 

bis spätestens 26. Juni 2009 (Posteingang bei der Gesellschaft) an:  
 
PVA TePla AG 
Investor Relations 
Im Westpark 10-12 
D-35435 Wettenberg 
 
Telefon-Nr. 0641-686 900 
Telefax-Nr. 0641/686 90 800 
  

 
Die Eintrittskarte berechtigt auch nach Erteilung einer Vollmacht an den 
Stimmrechtsvertreter der PVA TePla AG zur persönlichen Teilnahme an der 
Hauptversammlung. Bei einer persönlichen Anmeldung an den Zugangsschaltern zur 
Hauptversammlung am 29. Juni 2009 durch den Aktionär oder einem von ihm 
bevollmächtigten Dritten werden jedoch die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft und alle schriftlich erteilten Weisungen gegenstandslos. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der PVA TePla AG nicht auf 
Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung 
ergeben (z.B. Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung). Der 
Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 


